
die Stellung des Menschen in der sozialistischen Gesellschaft der 
Deutschen Demokratischen Republik prinzipiell charakterisieren.

ARTIKEL 19 1. Die Stellung des Menschen in der sozialistischen Gesell
schaft, des Bürgers im sozialistischen Staat, ist die des Trägers der 
politischen Macht, des bewußten Gestalters des Lebens der Ge
sellschaft, der seine Freiheit und Würde gesichert weiß und durch 
schöpferisches Wirken in der Gemeinschaft und für die Gemeinschaft 
seine Persönlichkeit entfaltet.

Der Grundsatz der Verfassung, daß der Mensch im Mittelpunkt 
aller Bemühungen der sozialistischen Gesellschaft und ihres Staates 
steht (Artikel 2), findet hier wie im gesamten Grundrechtsteil der 
Verfassung seine konkrete Ausgestaltung, indem dem Bürger umfas
sende Rechte garantiert werden. Sie haben nicht nur soziale Sicher
heit und die Befriedigung seiner materiellen und kulturellen Be
dürfnisse, die Unverletzlichkeit seiner Person, seiner Freiheit und 
seiner Würde zum Inhalt; vielmehr gewährleisten sie seine Mitge
staltung auf allen Gebieten des staatlichen und gesellschaftlichen 
Lebens und die Ausbildung seiner schöpferischen Fähigkeiten. In 
den Grundrechtsbestimmungen der Verfassung wird im besonderen 
sichtbar, daß die sozialistische Verfassung der Deutschen Demokra
tischen Republik das Grundgesetz einer dem Menschen verpflichte
ten Staats- und Gesellschaftsordnung ist. In der Ausübung aller poli
tischen Macht durch die Werktätigen (Artikel 2) ist der humanisti
sche Charakter der sozialistischen Ordnung und ihrer Verfassung 
fest gegründet, liegt die unverbrüchliche Garantie, daß alle Macht 
dem Wohle des Volkes, der Entfaltung des Menschen dient; sie 
sichert - wie im Artikel 4 niedergelegt ist - das friedliche Leben des 
Volkes, schützt die sozialistische Gesellschaft, gewährleistet die plan
mäßige Steigerung des Lebensstandards und die freie Entwicklung 
des Menschen, wahrt seine Würde und garantiert die in der Verfas
sung verbürgten Rechte.

Die elementare Voraussetzung eines menschenwürdigen Daseins 
- die Beseitigung der Ausbeutung des Menschen durch den Men
schen - ist in der Deutschen Demokratischen Republik gesicherte 
Realität und Verfassungsgrundsatz (Artikel 2 Absatz 3). Für immer 
beseitigt sind die Wolfsgesetze des Kapitalismus, sind jene Verhält
nisse der Ausbeuterordnung, deren Maxime der Kampf aller gegen 
alle ist. Endgültig überwunden ist die Macht des Imperialismus, die 
den Menschen der Raub- und Eroberungspolitik unterwirft, die
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